
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 22 (1906)

Heft: 8

Rubrik: Verbandswesen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


(£tu rt«rg. ArbcitgcberUcr»
baut». Unter bem iJiamen
„Arbeitgeberoerbanb in Aarau"
gaben bie Qnbuftrietten be§
jcanton§ Aargau unb ber an=

noïïenfrfinte n»t ^ ^ 9*eujenben ©ebiete eine @e=

S ©en i V ^ «erbanbes ift Aarau.
^ntereffp« s «n-i r

^eußtoecf, bie gemeinfct)afttic£)en
heitfirfil ^ SJittgtteber in Arbeiterfragen buret) eim

CS SW""9 ®^btgung ju magren. Sie

npti«M'A n
inêbefonbere: "bie görberung eine§

Wrfi •+
,-oufammenroirïenë non Arbeitgebern unb

et ern ;. bxe ©ctjtidjtung non Sifferenjen unb ©treitig=

«we
^^®^gebern unb Arbeitern auf frieblirfjem

q,J®; *?te
^

roefjr unberechtigten gorberungen ber

m j Iii lît Arbeitseinteilungen, Sperren unb
ptotts ; ©rünbung einer befonberen ©enoffenfetjaft

|ur atnltcfjften ©djabtoltjattung ber buret) Arbeit§ein=»9 re. itt 9RitleibenfcE)aft gezogenen ©enoffem

SSerbnub fet)inciter, i!et)rIingêpntrouate. Am 19. 9Rai
tagte tm ©aféSOîerj intern ber SSerbanb ber fctjraeijer.
i.et)rItng§patrouate. ißrof. 3ejler=SMter non ©cfjaff=
häufen, fßräfibent beë SSerbanbes, begrüßte bie antoe=
fenbett Vertreter ber ferner ^Regierung, ber fantonaten
uno Itäbtifcfyen Jïommiffionen, unb tme§ barauf t)in,

baß fteté meßr Kantone ba? SeßrlingSroefen gefeßlict)

regeln, ©o t)abe 3ürtd) fûrjticf) ein SefjrtingSgefetz an=

genommen unb 93afetftabt toerbe otpte 3rc^ifet halb

folgen. Sie gemeinnützigen Aufgaben ber £ef)rlitig§=
patronate bleiben aber, ob ba§ 2et)rting§roefen ftaatlid)
georbnet roirb ober nict)t, ftets» biefelben; Arbeit toirb
biefett Qnftituten nie fehlen. An ber ©erfammtung
nahmen 34 ißerfonen teil, roooon 23 Setegierte au 15
nerfct)iebenen Kantonen. iRur 3 ©eftionen t)aben feine
Setegierte abgeorbnet. Aus> 53afet roaren anmefenb bie

Herren SReg.=ÎRat 2Buttfct)Ieger, ©emerbefefretär Sr. 93to=

d)er unb 3- Süffi, ©etretär beei 23erbanbeS. 33ormittag§
tourbe ben ftäbtifetjen Seßrroerfftätten ein 93efud) abge=

ftattet, ber atte Seitnetimer außerorbenttid) befriebigte.
9tacf)mittag§ mürben erft bie orbenttietjen 3af)re§=
gcfc^äfte erlebigt, unb alSbann ein trefflic£)e§ iReferat
oott ©emerbefefretär Soo§ über „bie fantonate £ef)rting§=
gefeßgebung unb ba§ jufünftige eibgen. ©eroerbegefeß"
entgegengenommen. An ba§ ^Referat fcßloß fiel) eine recht
lebhafte Sisfuffton, toorauf bie ißerfammlung fotgenbe
iRefolution annahm:

1. Sie ^Regelung be§ Setjrting§roefen§ buret) bie
fantonate ©efeßgebuttg, natnent(id) sum 3«>ecfe erhöhter
33eruf§tüct)tigfeit unb oerinetjrter gürforge für ein ge^

beit)tic^el 3Sert)ättni§ ^roifdfjen SReiftern unb Sefjxlingen
ift fetjr $u begrüßen.

2. Um jeboct) einerfeitS bie münfctjbare ©infjeit in
ber ©efeßgebung, anberfeitë eine attgemeinere ^Regelung
bes Set)rling§mefenl uttb oermefjrte fÇûrforge int ge=

Ein aarg. Arlicitgcberver-
band. Unter dem Namen
..Arbeitgeberverband in Aarau"
haben die Industriellen des
Kantons Aargau und der an-

nosieniàte ^ ^ ^ ^ grenzenden Gebiete eine Ge-

Die Genî» ^ ì Sch des Verbandes ist Aarau.
^Ntereii-n > MI 4 ^ den Zweck, die gemeinschaftlichen

beitli^is m
Mckglleder in Arbeiterfragen durch ein-

W nâ und Erledigung zu' wahren. Die
^ I

insbesondere! die Förderung eines

Mvk .^fàl^ch^enwirkens von Arbeitgebern und
ei ^rn die Schlichtung von Differenzen und Streitig-

î? Arbeitgebern und Arbeitern auf friedlichem

^ «owehr von unberechtigten Forderungen der

N e
von Arbeitseinstellungen. Sperren und

^ Mündung einer besonderen Genoffenschaft
zur .unuchsten Schadloshaltung der durch Arbeitsein-
î s' Zgku :c. in Mitleidenschaft gezogenen Genoffen-
iHastsnntglieder.

Verband schweizer. Lchrlingspatronate. Am l!>. Mai
tagte im Cafö Merz in Bern der Verband der schweizer,
^ehrlmgspatrouate. Prof. Jezler-Keller von Schaff-
Hausen, Präsident des Verbandes, begrüßte die anwe-
senden Vertreter der Berner Regierung, der kantonalen
und städtischen Kommissionen, und wies darauf hin,

daß stets mehr Kantone das Lehrlingswesen gesetzlich

regeln. So habe Zürich kürzlich ein Lehrlingsgesetz an-

genommen und Baselstadt werde ohne Zweifel bald

folgen. Die gemeinnützigen Aufgaben der Lehrlings-
Patronate bleiben aber, ob das Lehrlingswesen staatlich
geordnet wird oder nicht, stets dieselben! Arbeit wird
diesen Instituten nie fehlen. An der Versammlung
nahmen 34 Personen teil, wovon 23 Delegierte aus 15
verschiedenen Kantonen. Nur 3 Sektionen haben keine

Delegierte abgeordnet. Aus Basel waren anwesend die

Herren Reg.-Rat Wullschleger, Gewerbesekretär Dr. Blo-
cher und I. Lüffi, Sekretär des Verbandes. Vormittags
wurde den städtischen Lehrwerkstätten ein Besuch abge-
stattet, der alle Teilnehmer außerordentlich befriedigte.
Nachmittags wurden erst die ordentlichen Jahres-
gcschäfte erledigt, und alsdann ein treffliches Referat
von Gewerbesekretär Boos über „die kantonale Lehrlings-
gesetzgebung und das zukünftige eidgen. Gewerbegesetz"
entgegengenommen. An das Referat schloß sich eine recht
lebhafte Diskussion, worauf die Versammlung folgende
Resolution annahm!

1. Die Regelung des Lehrlingswesens durch die
kantonale Gesetzgebung, namentlich zum Zwecke erhöhter
Berufstüchtigkeit und vermehrter Fürsorge für ein ge-
deihliches Verhältnis zwischen Meistern und Lehrlingen
ist sehr zu begrüßen.

2. Um jedoch einerseits die wünschbare Einheit in
der Gesetzgebung, anderseits eine allgemeinere Regelung
des Lehrlingswesens und vermehrte Fürsorge im ge-
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famten ©chweijertanbe ju erreichen, betrachtet eS ber
Berbanb tier fdjwei^er. SehrlingSpatronate als müto
fcfjenSwert, baß bie t'autouate ©efeßgebung beförberlid)
burcß ein BunbeSgefeß über bie Çorberung ber BerufS=
lehre, bejw. buret) bas fchweijerifdje ©ewerbegefeß er^

gänjt unb ausgebaut werbe.
3. ®ie gürforge für baS geiftige, fittlicße unb tör=

perlicfje ©ebeifjen ber gewerbStätigen feugenb burd) bas
tïïîittet ber SehrlingSpatronate unb SehrlingSJjeimftdtten
oerbient oermefjrte fyörberitng unb Unterftütjung burd)
Bunb, Kantone unb ©emeinben.

|)err Sohlt) auS Socle, )jnfpeftor beê SehrlingSwefenS
im Canton Neuenbürg, entwarf fobann ein lebhaftes,
intereffanteS Bilb über bie SCâtigïeit ber 8ef)rling§in=
fpcftoren in biefem Äanton. ©djtießlid) unterrichtete
£)err 3t. Deria^, iDireftionSfefretär au§ Saufanne, in
angenehmem tpiauberton bie Berfammtung über bie

©jamer. ber ©cl)riftfeßerlef)rlinge ini Santon 3Baabt.
®er Vortrag würbe erläutert burd) BorweiS zahlreicher
Bilbwerfe. ®ie intereffanten Referate fatten gebrudt
werben. ®er Berbanb wirb nächfteS Qahr in ©enf tagen.

^itmuermeiftcruerbanb „Zürcher Obcrlaub". Surjtid)
ift ein ^immermeifteroerbanb Zürcher Dbertanb gegrünbet
werben, umfaffenb bie brei Beerte Ufter, Bfäffifon unb
fjinwit. ®iefe ©eftion ift SRitgtieb beS in Zürich ge=

grünbeten ©cfjweijer. ^intmermeifteroerbanbeS.
®ie 3trbeitgeber, welche ber ©eftion noch nicht ange=
hören, werben erfucfjt, fid) batbigft biefer Drganifation
anzufcf)ließen beljufS SBahrung gemeinfchaftticher BerufS=
intereffen unb 3lnerfennung beftefjenber Sonoention.

2>ic uacf) îhnfiS einberufene Berfammlnug ber biiitbitcr.
^oljinbuftriellen war oon 18 SRann befurfjt. ^m Sßrin^ip
würbe bie ©rünbung einer ©eftion ©raubünben beS

©djweijer. ßoIjinbuftrieoereinS befc^loffen unb eine Som=

miffion, beftehenb auS ben .£>£). ^räfibent Bieti=9ff)äJünS,

Musterbücher und Üieferungen ausschliesslich nur

±z£)

Becf=Beicf)enau unb ©b. ©cf)reiber=2:huft§, gewählt, welche
einen ©tatutenentwurf ausarbeiten unb einer fpäteren
Berfammlung unterbreiten foil.

2>cr Sürchcr 3)'alcrftrcif ift nach „33olfSred)t"
nach breitägiger ®auer beenbigt. ®ie jwifcfjen bem

SReifteroerbanb unb ber ©eftion 3üricf) tteS fcfpoeijer.
SRateroerbanbeS abgefd)loffene Vereinbarung fieht einen
2Rinimallof)n oon 60 9tp. oor. £>ie gorberung auf @in=

führung beS OieunftunbentageS würbe anerfannt; boef)

foil er erft am 1. Januar 1007 in Sraft treten, ferner
beftimmt bie Vereinbarung, baß bie iïReifter auSfd)ließ=
lief) SRitglieber beS ,$entraloerbanbeS ber 9Raler befcl)äf=

tigen unb baß bie SRitglieber biefeS VerbanbeS nur bei

organifierten äReiftern in 3Irbeit treten bürfen.
3(araucr 3Rnnrerftreif. 9Rit ben beutfchfpredjenben

©lementen ift in ben Verf)anblungen eine ©inigung er=

zielt warben unb es werben biefelben am 21. 9Rai bie

Strbeit wieber aufnehmen. ®ie Italiener erwiefen fid)
bisher noih abgeneigt juin $riebenSfcf)tuß unb werben
oermuttid) ben '©treif auch biefe 3Bod)e fortfeßen.

£cr ^tfltiencrarbeitcrftreif in Solotbnrn ift nun enb=

gültig beenbigt. Otacßbem ber 9tegierungSrat baS ©efudj
ber ftreifenben italienifc£)en Bauarbeiter um ©treifoer=
mittlung afßeptiert hotte, gelang eS ben |)|}. Sanb
ammann Büttifer unb Bije=8anbammann 3Run
jinger an ber am 15. SJJai im tRegierungSratSfaale
ftattgefunbenen Sonferenj, an weldjer je jwei SRitgtieber
beS BaumeifteroerbanbeS oon @olot()urn unb Umgebung
unb beS ©treiffomiteeS teilgenommen haben, ben ©treit
ju oermitteln. ®urd) feßr if fließe Uebereinfunft
würbe bie Soßnffala, 3IrbeitSorbnung, 2Bie
bereinfteltuug ber ft reiten ben 3t r bei ter unb
Been big ung beS ©t reifes jwifd)en ben Parteien
oereinbart. 3tm 16. 9Rai würbe auf allen Bauptätjen
bie 3(rbeit wieber aufgenommen.

au jnstaiiationsgeschäftc und WiederVcrHäufer. 19 f oe
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samten Schweizerlande zu erreichen, betrachtet es der
Verband der schweizer. Lehrlingspatronate als wün-
sehenswert, daß die kantonale Gesetzgebung beförderlich
durch ein Bundesgesetz über die Förderung der Berufs-
lehre, bezw. durch das schweizerische Gewerbegesetz er-
gänzt und ausgebaut werde.

2. Die Fürsorge für das geistige, sittliche und kör-
perliche Gedeihen der gewerbstätigen Jugend durch das
Mittel der Lehrlingspatrouate und Lehrlingsheimstätten
verdient vermehrte Förderung und Unterstützung durch
Bund, Kantone und Gemeinden.

Herr Kohly aus Locle, Inspektor des Lehrlingswesens
im Kanton Neuenburg, entwarf sodann ein lebhaftes,
interessantes Bild über die Tätigkeit der Lehrlingsin-
spektoren in diesem Kanton. Schließlich unterrichtete
Herr A. Deriaz, Direktionssekretär aus Lausanne, in
angenehmem Plauderton die Versammlung über die

Examen der Schriftsetzerlehrlinge im Kanton Waadt.
Der Vortrag wurde erläutert durch Vorweis zahlreicher
Bildwerke. Die interessanten Referate sollen gedruckt
werden. Der Verband wird nächstes Jahr in Genf lagen.

Zimmermeistcrverliand „Zürcher Oberland". Kürzlich
ist ein Zimmermeisterverband Zürcher Oberland gegründet
worden, umfassend die drei Bezirke Uster, Pfäffikon und
Hinwil. Diese Sektion ist Mitglied des in Zürich ge-
gründeten Schweizer. Zimmermeisterverbandes.
Die Arbeitgeber, welche der Sektion noch nicht ange-
hören, werden ersucht, sich baldigst dieser Organisation
anzuschließen behufs Wahrung gemeinschaftlicher Berufs-
interessen und Anerkennung bestehender Konvention.

Die nach Thnsis einberufene Versammlung der bündncr.
Holzindnstricllen war von Id Mann besucht. Im Prinzip
wurde die Gründung einer Sektion Graubünden des

Schweizer. Holzindustrievereins beschlossen und eine Kom-
mission, bestehend aus den HH. Präsident Vieli-Rhäzüns,

Mterbiià unâ üekeruMn auncklienlicl, nur

Beck-Reichenau und Ed. Schreiber-Thusis, gewählt, welche
einen Statutenentwurf ausarbeiten und einer späteren
Versammlung unterbreiten soll.

Der Zürcher Malerstrcik ist nach dem „Volksrecht"
nach dreitägiger Dauer beendigt. Die zwischen dem

Meisterverband und der Sektion Zürich des schweizer.
Malerverbandes abgeschlossene Vereinbarung sieht einen

Minimallohn von tick Rp. vor. Die Forderung auf Ein-
führung des Neunstundentages wurde anerkannt; doch

soll er erst am 1. Januar 1W7 in Kraft treten. Ferner
bestimmt die Vereinbarung, daß die Meister ausschließ-
lieh Mitglieder des Zentralverbandes der Maler befchäs-

tigen und daß die Mitglieder dieses Verbandes nur bei

organisierten Meistern in Arbeit treten dürfen.
Aaraiicr Manrcrstrcik. Mit den deutschsprechenden

Elementen ist in den Verhandlungen eine Einigung er-
zielt worden und es werden dieselben am 2k. Mai die

Arbeit wieder aufnehmen. Die Italiener erwiesen sich

bisher noch abgeneigt zum Friedensschluß und werden
vermutlich den Streik auch diese Woche fortsetzen.

Der Jtaliencrarbeitcrstrcik in Solothurn ist nun end-

gültig beendigt. Nachdem der Regierungsrat das Gesuch
der streikenden italienischen Bauarbeiter um Streikver-
mittlung akzeptiert hatte/gelang es den HH. Land-
ammann Büttiker und Vize-Landammann M un-
zing er an der am 15. Mai im Regierungsratssaale
stattgefundenen Konferenz, an welcher je zwei Mitglieder
des Baumeisterverbandes von Solothurn und Umgebung
und des Streikkomitees teilgenommen haben, den Streik
zu vermitteln. Durch schriftliche Uebereinkunft
wurde die Lohnskala, Arbeitsordnung, Wie-
dereinst ellun g der streikenden Arbeiter und
Beendigung des Streikes zwischen den Parteien
vereinbart. Am 1l>. Mai wurde auf allen Bauplätzen
die Arbeit wieder aufgenommen.
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